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Der Gemeinderat von Ins erlässt ln seiner Bigenschaft a1s Orts-
polizeibehörde gestübzb auf Arb. 88, Zif f'er 1.9 des 0rgani.satlons*
und Verwaltungsreglementes vom 28" AugusL 1962 das nachfolgende

RBGLBMENT UEBER DBN BETRIEB EINER RBCIONALEN SAMMELSTNLLE ZLIR

TlE RKOE RPERBBSE I TIGU NG

Art. I RechbsErundlaEe
Recht,sgrundlage zu diesem GemeinderaLsreglement biLden die ein-
schläglgen Besblmmungen von Art. 2I der Eidg. Tlerseuchenverord-
nung vom L5. Dezember L96T 1n der neuen Fassung vom 2. Juni L975,
wie sie im Anhang dem Reglement im t'lorblaut beigegeben sind (slehe
auch Kantonale Tierseuchenverordnung vom 25. November 198f, ins-
besondere Art. 30 - 32).

Art. 2 Reeionale TlerkörpersammelsLell.e Ins
Die Gemeinde fns erstellb und betreibb in Ins der RechLsgundlage
entsprechend eine reglonale TlerkörpersammelsLelle.

Mit der fnbetrlebnahme werden
aufgehoben.

d1e alten !'lasenplätze der Gemeinden

Art. 3 Milbenützuns durch NachbarEemeinden
Die Vertragsgemeinden slnd Segen Bezahlung eines jährlichen Be-
triebskoslenantells nach einem mit der Sitzgemeinde abzuschlies-
senden Verbrag berechbigt, die Tierkörpersammelstelle in Ins mit-
zubenülzen. Weibere Gemeinclen können durch GemeinderaLsbeschluss
mitbebeillgt werden.

Die BeLriebskoslen werden vcln der
und nach dem Elnwohnerstand vom 1
t,e j.lsmässig 1n Rechnung gesle1lt.

Sitzgemeinde jährlich ermj.Ltelb
Juli den Nachbargemeinden an-

Art. 4 Benübzun der Sammelsbelle
Für die 4bgelieferten Tierkörper werden keine Gebühren erhoben.
Die Ablidferer haben sich strikbe an die von der Ortspolizeibe-
lrörde fns festgese tzten, ifi Amtsanzeiger des Amtes ErIach veröf-
fentlichten und an der Sammelstelle angeschriebenen Ablieferungs-
zeiEen, äD dle Besbimmungen von Art. 2L der Bidg. Tierseuclienver'-
ordnungr äil Art. 30 - 32 der Kantonalen Tierseuchenverordnung vom
25. November fg8l sowie an die ihnen vom Aufseher ertej-lfen Vfej.-
sungen za halben. Ausnahmen von den Ablieferungszeilen sind in
drlngenden Fällen nur nach Vereinbarung mit dem Aufseher gesfatt,et.
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Arb. 5 Idarlung der Sammelstelle
Die Ortspolizeibehörde von Ins verpflichtet durch besondern Ver-
trag einen Aufseher und einen Sbellverbreter zur lrtrartung und zum
ISetrieb der Tierkörpersarnmelslelle Ins.

Er hat die Sammelstelle disziptiniert und hygienisch einwandfrei
zu führen sowie Ordnungswidrlgkeiten Dritber ohne Verzug der
0r'tspolizeibehörde Ins zu melden.

Art. 6 Verwertung der TierkörPer
Die Ortspolizeibehörde Ins vereinbarL
der Tierkörper mit der Genossenschaft
meister (GZM) in Lyss BE.

Dieses Reglemenb und die damib
auf clen Tag der fnbetrlebnahme
stelle Ins in Rechtskrafb.

die regelmässige
ZenLralschwe izer

Abfuhr
Me t zger-

);
Arl. 7 S trafbes t immunEen

Ablieferer, die sich nicht an die offiziellen Zeiten und an die
ihnen vom Aufseher erteilben !'leisungen halben und die Tierkörper
ohne Metdung bel der Sammel-ste11e ablagern, werden polizeilich
ermitLelt und dem Richter verzeigt.

Ebenso wird jedermann, der Tierkörper irgendwo vergräbb, liegen
lässt oder wegwirft und damit gegen die Tierseuchengesetzgebung
verstösst, polizeilich ermitbett und dem Richber verzeigt.

Art. B Rechtskraft
zusammenhängenden Verträge treten
der regionalen Tierkörpersammel-

I
Also beschlossen vom Einwohnergemeinderat fns, am 16. Juli f9B0

Der Präsident:
(ür//ß

Der kretär:



GENEHMIGUNG

Das vorliegende, vom Einwohnergemeinderat Ins am 16. Jul-i
1980 beschlossene Reglement über den Betrieb einer regio-
nalen Sammelstell-e zur Tierkörperbeseitigung wird geneh-
migt.

Bern, 15. Ju'l-i L9B2 DER DIREKTOR DER LANDWIRTSCHAFT
DES KANTONS BERN

i.v

Regi-erungsrat

)

)


